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Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA x  

Beteiligungen 
Amt 14 (zur Kenntnis) 

KFP  x 
 BFP  x 

 
Kurztitel 
 
Bewertungsrichtlinie der Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Prüffeststellung des LRH zur Eröffnungsbilanz der Lan-
deshauptstadt Magdeburg sowie unter Beachtung der Drucksachen DS0075/08 und DS0459/13 
die Neufassung der Bewertungsrichtlinie der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß Anlage 1 und 
ermächtigt den Oberbürgermeister diese entsprechend dem Erkenntnisgewinn als Dienstanwei-
sung fortzuschreiben.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit  2102 Pflichtaufgabe x ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN x 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 
federführender                      
Fachbereich 02 

Sachbearbeiter 
Frau Paetsch 

Unterschrift FBL 
 Herr Dr. Hartung 

 
Verantwortlicher 
Beigeordneter II  Unterschrift   Herr Zimmermann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 31.07.2014 
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Begründung: 
 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 22. April 2006 das Gesetz über ein "Neues Haushalts- 
und Rechnungswesen für die Kommunen in Sachsen-Anhalt" (NKHR) beschlossen, das die Kom-
munen verpflichtet, ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach dem System der doppelten Buch-
führung (Doppik) zu führen. 
 
Die Landeshauptstadt Magdeburg hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach umfangreichen 
und langjährigen Vorbereitungen bereits auf den Stichtag 1. Januar 2010 auf das NKHR umge-
stellt. 
 
In diesem Zusammenhang war durch die Landeshauptstadt Magdeburg eine Bewertungsrichtlinie 
zu erarbeiten. Mit der Drucksache DS0075/08 (siehe Beschlusspunkt 1) wurden durch den Ober-
bürgermeister die Bewertungsrichtlinie (4. Entwurf) und die angewandten Bewertungsgrundsätze 
der Landeshauptstadt Magdeburg für die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens zur 
Eröffnungsbilanz beschlossen. Gemäß Beschlusspunkt 2 der Drucksache DS0075/08 wurde die 
Bewertungsrichtlinie stetig fortgeschrieben. 
 
Zur Eröffnungsbilanz und für die Jahresabschlüsse 2010, 2011 und 2012 der Landeshauptstadt 
Magdeburg wurde der 7. Entwurf der Bewertungsrichtlinie der Landeshauptstadt Magdeburg um-
fassend angewandt. Darüber hinaus erfolgte unter Beachtung der stetigen Weiterentwicklung des 
Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zwischenzeitlich eine grundlegende Ü-
berarbeitung dieser Bewertungsrichtlinie, um neben der Vermögenserstbewertung insbesondere 
auch die Grundsätze für die Vermögenserfassung und Bewertung für das laufende Buchungsge-
schäft der Landeshauptstadt Magdeburg verbindlich zu regeln. 
 
Eine erneute Beschlussfassung dieser Stände ist bisher jedoch nicht erfolgt. Dieser Umstand wur-
de durch den Landesrechnungshof (LRH) im Rahmen seiner überörtlichen Prüfung der Eröff-
nungsbilanz der Landeshauptstadt Magdeburg in seiner Prüffeststellung zu Pkt. 4.2 bemängelt 
(siehe nachfolgendem Auszug aus dem Prüfbericht des LRH – DS0459/13).  
 
 „Der Landesrechnungshof stellt fest, dass die aktuelle BewertRL LH MD nur als Entwurf vorliegt. 
Er empfiehlt der Landeshauptstadt Magdeburg, die Bewertungsrichtlinie durch den Stadtrat umge-
hend beschließen zu lassen und nachfolgend durch den Oberbürgermeister offiziell in Kraft zu set-
zen.“ 
 
Aus diesem Grund wird entsprechend der Prüffeststellung des LRH die aktuelle Fassung der Be-
wertungsrichtlinie der Landeshauptstadt Magdeburg, die neben der Vermögenserstbewertung ins-
besondere auch die Grundsätze für die Vermögenserfassung und Bewertung für das laufende Bu-
chungsgeschäft der Landeshauptstadt Magdeburg verbindlich regelt, zur Beschlussfassung vorge-
legt. 
 
 
 
 
Anlage: 
 
Anlage 1 - Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens 

        und der Verbindlichkeiten der Landeshauptstadt Magdeburg 
        Stand: Januar 2014 

 
 
 
 




